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Dritte Satzung zur Änderung der Satzung für die Wirtschaftsförderung Wuppertal 

AöR vom 20.12.2006  vom 09.03.2021

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 S. 2 lit. f), 107 und 114a Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NW, S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. 

September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 

01.03.2021 folgende Satzung beschlossen:

I. 

Die Satzung der "Wirtschaftsförderung Wuppertal Anstalt öffentlichen Rechts" vom 20. 

Dezember 2006 wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

Vorsitzende/r des Verwaltungsrates ist der/die Oberbürgermeister/in oder der/die

zuständige Beigeordnete gemäß § 114a Abs. 8 GO NRW

2. In § 7 Nr. 8 S. 1 wird „jedoch höchstens für 5 Jahre“ ersetzt durch „mindestens

aber bis zum Zusammentritt des neu gebildeten Verwaltungsrats“.

3. § 8 Nr. 1 S. 2 wird nach „schriftlich“, um „oder in digitaler Form (z.B. per E-Mail)“

ergänzt.

4. § 8 Nr. 5 erhält folgende Fassung:

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß

geladen sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder bzw. deren

Stellvertreter anwesend sind. Durch Telefon- bzw. Videokonferenz zugeschaltete

Mitglieder des Verwaltungsrates gelten als anwesend und sind stimmberechtigt.

Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur

Beschluss gefasst werden, wenn die Angelegenheit dringlich ist und der

Verwaltungsrat der Verhandlung mehrheitlich zustimmt oder sämtliche Mitglieder

des Verwaltungsrats (bzw. deren Stellvertreter) anwesend sind und kein Mitglied

der Behandlung widerspricht.

5. § 8 Nr. 7 erhält folgende Fassung:

Die Sitzungen des Verwaltungsrates können auch in Form einer Telefon- bzw.

Videokonferenz abgehalten werden oder dadurch, dass einzelne

Verwaltungsratsmitglieder im Wege der Videoübertragung bzw. per Telefon
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zugeschaltet werden. In diesen Fällen kann auch die Beschlussfassung im Wege 

der Telefon- bzw. Videokonferenz erfolgen. 

6. Der bisherige § 8 Nr. 7 wird unverändert zu § 8 Nr. 9. Der bisherige § 8 Nr. 8 wird

unverändert zu § 8 Nr. 10. Der bisherige § 8 Nr. 9 wird unverändert zum neuen § 8

Nr. 11. Der bisherige § 8 Nr. 10 wird unverändert zum neuen § 8 Nr. 12.

7. § 13 wird wie folgt neu gefasst:

§ 13 Landesgleichstellungsgesetz

Die Anstalt beachtet die Ziele des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und 

Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz NRW – 

LGG NRW). 

8. Der bisherige § 13 wird unverändert zu § 15.

9. §14 wird die folgt neu gefasst:

§ 14 Public Corporate Governance Kodex

Die Gesellschaft beachtet die Richtlinien des Corporate Governance Kodex nebst 

Beteiligungsrichtlinie der Stadt Wuppertal, soweit diese sinngemäße Anwendung 

finden. 

10. Der bisherige § 14 wird unverändert zu § 16.

II. 

Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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_________________________ 

Ich bestätige, dass 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist,
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten

worden sind und
- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss

übereinstimmt.

_________________________ 

Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 01.03.2021 beschlossen 
hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Wuppertal, den 09.03.2021 

gez. 

Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1259 - Staasstraße 
 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 01.03.2021 den Bebauungsplan 1259 - 
Staasstraße als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
 

1.    Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Blombachstraße 6 und 8, Staasstraße 11 bis 
53, Lüttringhauser Straße 1 bis 21 sowie Marktstraße 10 bis 46 samt Hintergelände im 
Zentrum des Stadtbezirkes Ronsdorf. 

 
2.    Der Entwurf des Bebauungsplanes 1259 – Staasstraße – wird einschließlich der Begründung 

nach § 9 Abs. 8 BauGB gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen 
 
 

 
 
Planungsziel:    
 
Steuerung der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten     
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Zimmer 
C 227, von Mo – Do in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Fr. in der Zeit von 09:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr - zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten, sobald die im Rahmen der COVID 
19 Pandemie getroffenen Regelungen dies zulassen. Über den Inhalt des Bebauungsplanes 
und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 

Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung 01.03.2021       

gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in der Fassung vom 

3. November 2017 (BGBl. IS. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 

(BGBl. I S. 1728) geändert worden ist, über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und über das Erlöschen der 

Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 

 

2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB 

 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort 

bezeichneten  

      Verfahrens- und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften  

     über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
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3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung  

 

 

 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 

 

3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann gem. 

§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-

Westfalen 2020, Seite 916) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 

und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 

werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

 

Wuppertal, den 09.03.2021 

 

gez. 

 

 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1155 – Berliner Str./Bredde - Aufhebung   
 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 01.03.2021 die Aufhebung des 
Bebauungsplans 1155 – Berliner Str./Bredde - als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
einschließlich der Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB beschlossen. 
 

 
 
 
Planungsziel: 
 
Aufhebung des Bebauungsplanes 1155 – Berliner Str./ Bredde –  zur Bereinigung des Planungsrechtes 
von nicht mehr relevanten Festsetzungen 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der genannte Bauleitplan aufgehoben. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Zimmer 
C – 227, von Mo – Do in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Fr. in der Zeit von 09:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten, sobald die durch das COVID 19 
hervorgerufene Pandemie und den damit verbundenen räumlichen und zeitlichen 
Einschränkungen dies zulässt. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. Darüber hinaus ist der Satzungsbeschluss im Internet unter 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene einsehbar. 
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           ----------------------------------------- 
Ich bestätige, dass 
 
- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Beschluss des Rates der Stadt 

Wuppertal übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 01.03.2021 
gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 03. November 2017 (BGBl I, S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl.I, S. 1728) über die fristgerechte 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und über 
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird 
hingewiesen. 
 
 
2. Unbeachtlich werden nach 215 Abs. 1 BauGB 
 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung  der dort  
     bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
     Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs- 
     planes und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
 
3.   Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung kann 
gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung -  zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (Gesetz- und Verordnungsblatt  
 

Der Stadtbote 
Nr. 13/2021

Seite 
9 von 46



- 3 - 

 
 
 
 
Nordrhein-Westfalen 2020, S. 916) - gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 09.03.2021    
 
 
gez. 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Tagesordnung 1. Zweckverbandsversammlung 
in 42651 Solingen. Mummstr. 10, 

3. Etage, Forum, Raum 322, 
am 19.03.2021, 16.00 Uhr  

 
 

Öffentlicher Teil 
 
Beantwortung von Anfragen 

 
TOP 1  Bestimmung des/der Mitunterzeichners/in der Niederschriften 

  (Vorlage Nr. 2) 
 

TOP 2  Wahl des/der Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung  
  Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung 
  (Vorlage Nr. 3) 

 
TOP 3  Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten 

  (Vorlage Nr. 5) 
 
TOP 4  Wirtschaftsplan 2021 und Mittelfristige Finanzplanung 

(Vorlage Nr. 7) 
 

TOP 5  Quartalsbericht IV/2020 
  (Vorlage Nr. 10) 
 

TOP 6  Bestellung des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 
  (Vorlage Nr. 9) 

 
TOP 7  Jahresabschluss 2019 
  (Vorlage Nr. 11) 

 
TOP 8  Verschiedenes 

  -Info Paket  
  -Zweckverbandsversammlung Termine 2021 
     

 
 

 
 
 

gez. Dagmar Becker 
Verbandsvorsteherin 

Der Stadtbote 
Nr. 13/2021

Seite 
15 von 46



Herausgeber 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO erhältlich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO 

Der Stadtbote 
Nr. 13/2021

Seite 
46 von 46




